
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen Architura 
 

1. Anzeigenauftrag im Sinne dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) ist der Vertrag über 

die Schaltung einer oder mehrerer Printanzeigen, sowie Online-Werbeformen unter Beachtung 

der aktuellen Konditionenübersicht. Rechtsverbindliche Anzeigenaufträge kommen erst durch 

schriftliche Bestätigung des Auftrags zustande kommen. 

 

2. Anzeigen werden in bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Stellen der Druckschrift oder 

Internetseite veröffentlicht, wenn dies bei der Auftragserteilung schriftlich vom Verlag bestätigt 

wird. Sofern keine eindeutigen Platzierungsvorgaben gemacht werden, kann der Verlag die 

Platzierung frei bestimmen. 

 

3. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der 

Auftraggeber dem Verlag, unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschied 

zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass zu 

erstatten. Die Rückerstattung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer Gewalt oder Streik im 

Risikobereich des Verlages beruht. 

 

4. Aufträge für Anzeigen, die erklärtermaßen ausschließlich in bestimmten Ausgaben oder an 

bestimmten Plätzen der Druckschrift veröffentlicht werden sollen, müssen so rechtzeitig beim 

Verlag eingehen, dass dem Auftraggeber noch vor Anzeigenschluss mitgeteilt werden kann, wenn 

der Auftrag auf diese Weise nicht auszuführen ist. Rubrizierte Anzeigen werden in der jeweiligen 

Rubrik abgedruckt, ohne dass dies der ausdrücklichen Vereinbarung bedarf. 

 

5. Die Schlusstermine für Druckunterlagen sind der schriftlichen Auftragsbestätigung des Verlages zu 

entnehmen. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen 

ist allein der Auftraggeber verantwortlich. Werden Druckunterlagen oder Onlinewerbeformen 

digital oder durch Fernübertragung papierlos an den Verlag übermittelt, gelten folgende 

Bestimmungen:  

 

Anzeigenvorlagen sollen nur mit geschlossenen Dateien digital übertragen werden, die der Verlag 

inhaltlich nicht ändern kann. Der Verlag kann offene Dateien ablehnen. Der Verlag haftet nicht bei 

fehlerhafter Veröffentlichung von Anzeigen (Print), die mit offenen Dateien übermittelt werden. 

Zusammengehörende Dateien sind vom Kunden in einem gemeinsamen Verzeichnis (Ordner) zu 

senden bzw. zu speichern. Der Auftraggeber haftet dafür, dass die übermittelten bzw. 

gespeicherten Dateien frei von Computerviren sind. Der Verlag ist berechtigt, Dateien mit 

Computerviren zu löschen, ohne dass dem Auftraggeber hieraus Ansprüche entstehen. 

Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber zurückgesandt. Die 

Pflicht zur Aufbewahrung endet 6 Wochen nach der Veröffentlichung der Anzeige. 

 



 

6. Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen 

Form nach einheitlichen, sachlich gerechtfertigten Grundsätzen des Verlages abzulehnen, wenn 

deren Inhalt/Herkunft gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstößt oder deren 

Veröffentlichung für den Verlag unzumutbar ist. Die Ablehnung eines Auftrages wird dem 

Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt. 

 

7. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen ist der 

Auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druck-unterlagen 

fordert der Verlag unverzüglich Ersatz an. Der Verlag gewährleistet die für den belegten Titel 

übliche Druckqualität im Rahmen der durch die Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten. 

 

8. Bei fehlerhaftem Abdruck einer Anzeige trotz rechtzeitiger Lieferung einwandfreier Druckvorlagen 

kann der Auftraggeber den Abdruck einer einwandfreien Ersatzanzeige (Nacherfüllung) verlangen 

oder Zahlungsminderung, indes allein in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige 

beeinträchtigt wurde. Der Verlag hat das Recht, eine Ersatzanzeige zu verweigern, wenn diese 

einen Aufwand erfordert, der unter Beachtung des Inhalts des Schuldverhältnisses und der Gebote 

von Treu und Glauben in einem groben Missverhältnis zu dem Leistungsinteresse des 

Auftraggebers steht, oder  diese für den Verlag nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich wäre.  

 

Lässt der Verlag eine ihm für die Ersatzanzeige oder die Veröffentlichung des anderen 

Werbemittels gestellte angemessene Frist verstreichen oder ist die Ersatzanzeige erneut nicht 

mangelfrei, so hat der Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminderung oder Rückgängigmachung 

des Anzeigenauftrages. Bei unwesentlichen Mängeln der Anzeige ist die Rückgängigmachung des 

Anzeigenauftrages ausgeschlossen. Reklamationen bei nicht offensichtlichen Mängeln müssen 

binnen eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn geltend gemacht werden.  

 

Der Verlag haftet für sämtliche Schäden, gleich ob aus vertraglicher Pflichtverletzung oder aus 

unerlaubter Handlung nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen: 

 

Bei grober Fahrlässigkeit beschränkt sich die Haftung im kaufmännischen Verkehr auf den 
Ersatz des typischen vorhersehbaren Schadens; diese Beschränkung gilt nicht, soweit der 
Schaden durch leitende Angestellte des Verlages verursacht wurde.  
 
Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet der Verlag nur, wenn eine wesentliche Vertragspflicht 
verletzt, eine Garantie übernommen oder arglistig getäuscht wurde. In solchen Fällen ist 
die Haftung auf den typischen vorhersehbaren Schaden beschränkt.  
 
Im Falle einer Haftung nur für den typischen vorhersehbaren Schaden besteht keine 
Haftung für mittelbare Schäden, Mangelfolgeschäden oder entgangenen Gewinn.  
 
Bei Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz sowie bei einer Verletzung von Leben, 
Körper oder Gesundheit haftet der Verlag nach den gesetzlichen Vorschriften. 



 

9. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die 

Verantwortung für die Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Der Verlag berücksichtigt 

alle Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb der bei der Übersendung des Probeabzugs gesetzten 

Frist mitgeteilt werden. 

 

10. Der Verlag garantiert keine Mindestauflage. Aus einer Auflagenminderung kann ein Anspruch auf 

Preisminderung nicht hergeleitet werden. 

 

11. Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die Rechnung sofort, möglichst aber 14 

Tage nach Veröffentlichung der Anzeige, übersandt.  

 

12. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Auftrages bis zur 

Bezahlung zurückstellen und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen 

begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, auch 

während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht 

auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages und von dem 

Ausgleich offen stehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen. 

 

13. Kosten für die Anfertigung bestellter Druckunterlagen sowie für vom Auftraggeber gewünschte 

oder zu vertretende erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen hat der 

Auftraggeber zu tragen. 

 

14. Der Verlag liefert auf Wunsch ein Belegexemplar an die Rechnungsadresse. Kann ein Beleg nicht 

mehr beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Bescheinigung des Verlages 

über die Veröffentlichung und Verbreitung der Anzeige. 

 

15. Mit der Erteilung eines Anzeigenauftrages erkennt der Auftraggeber die allgemeinen und die 

zusätzlichen Geschäftsbedingungen so wie die Preisliste des Verlages an. Der erteilte 

Anzeigenauftrag wird erst nach schriftlicher Bestätigung durch den Verlag rechtsverbindlich. 

 

16. Nach Anzeigenschluss sind Änderungen von Platzierungen, Größen, Formaten und der Wechsel 

von Farben nicht mehr möglich. Eine Haftung wird ebenfalls ausgeschlossen, wenn sich Mängel an 

der Druckvorlage erst beim Druck zeigen. 

 

17. Der Auftraggeber trägt allein die Verantwortung für den Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit der 

zur Verfügung gestellten Text- und Bildunterlagen. Dem Auftraggeber obliegt es, den Verlag von 

Ansprüchen Dritter freizustellen, die diesen aus der Ausführung des Auftrages, auch wenn dieser 

storniert sein sollte, gegen den Verlag erwachsen. Der Verlag ist nicht verpflichtet, Aufträge und 

Anzeigen daraufhin zu prüfen, ob durch sie Rechte Dritter beeinträchtigt werden. 

 



 

18. Der Verlag ist berechtigt, nach ausdrücklicher Genehmigung des Werbungstreibenden, erteilte 

Anzeigenaufträge auch in Online-Diensten des Verlages zu veröffentlichen. 

 

19. Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. Im Geschäftsverkehr mit Voll-Kaufleuten, juristischen 

Personen des öffentlichen Rechts oder bei öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist bei Klagen 

Gerichtsstand der Sitz des Verlages. Soweit Ansprüche des Verlages nicht im Mahnverfahren 

geltend gemacht werden, bestimmt sich der Gerichtsstand bei Nicht-Kaufleuten nach deren 

Wohnsitz. Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Auftraggebers, auch bei Nicht-

Kaufleuten, im Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt oder hat der Auftraggeber nach 

Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des 

Gesetzes verlegt, ist als Gerichtsstand der Sitz des Verlages vereinbart. 
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